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Nr. 06 Freitag, 8. Mai 2009 20. Jahrgang

Amtsblatt der Stadt Lauscha

in diesen Tagen ist viel über die Wirtschafts- und Finanzkrise
zu lesen. Eine schlechte Nachricht jagt die nächste. 

Die Verschuldung der öffentlichen Haushalte nimmt zu, fast
möchte man meinen, die Welt sei aus den Fugen geraten.
Gerade deshalb tut es wohl, wenn ich über den Abschluss des
Haushaltsjahres 2008 in dem kleinen Städtchen Lauscha
berichten darf.

Es ist uns gelungen, die seit einem Jahrzehnt ständig an-
gewachsenen Soll-Fehlbeträge, also Verlustvorträge, endlich
auszugleichen und damit die sprichwörtlichen „Sünden der
Vergangenheit“ zu tilgen. 

In „Spitzenzeiten“ betrugen diese Verlustvorträge immerhin
566.324,01 Euro (1998).

Damit einhergehend belastete eine überdurchschnittliche
Verschuldung den Haushalt der Stadt. 2005 betrug diese
9,08 Mio Euro. Zusammen mit der Verschuldung des Wasser-
werkes sogar 16,33 Mio Euro (4.065 Euro je Einwohner).

Ende 2009 wird die Verschuldung der Stadt Lauscha voraus-
sichtlich nur noch 7,84 Mio Euro (2.025 Euro je Einwohner)
betragen.

Besonders erfreulich ist, dass die Verschuldung des Wasser-
werkes durch den vom Freistaat Thüringen mit ca. 6,3 Mio
Euro geförderten Beitritt zum Wasser- und Abwasserzweck-
verband Sonneberg die Stadt Lauscha nicht mehr belastet.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Aufgrund von Steuermehreinnahmen und strenger Haushalts-
disziplin konnte 2008 erstmals ein Jahresüberschuss von
1.094.840,22 Euro erwirtschaftet werden, welcher der
allgemeinen Rücklage zugeführt wurde.

Damit hat die Stadt Lauscha in den vergangenen beiden
Jahren die Grundlagen für eine stabile Gemeindeentwicklung
und die Durchführung dringend notwendiger Investitionen
wie beispielsweise die Sanierung des Ortskerns (Hüttenplatz),
den Umbau der Goetheschule und in diesem Jahr bereits den
Ausbau der Rennsteigstraße in Ernstthal geschaffen.

Allerdings wird die Wirtschaftskrise nicht spurlos an uns
vorbeigehen. Steuermehreinnahmen werden gerade in den
nächsten zwei bis drei Jahren nicht zu erwarten sein.

Deshalb ist es wichtig, die Erwartungen und Ansprüche an
die Stadt Lauscha und deren Leistungsfähigkeit trotz aller
Erfolge auch in Zukunft realistisch einzuschätzen. Reich wird
man bekanntlich nicht durch das Geld, was man einnimmt,
sondern durch das, was man nicht ausgibt.

In diesem Sinne grüßt Sie recht herzlich

Ihr Bürgermeister Norbert Zitzmann
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Bekanntmachungen

Bekanntmachung

Planfeststellungsverfahren
„Ausbau der L 1149 Ortsdurchfahrt Lauscha“

Bau-km 0+0.0 bis 0+872.809
Bau-km 1+020.22 bis 2+173.28
Bau-km 2+405.763 bis 3+467.05

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens für das o.g. Verkehrs-
bauvorhaben wird ein Erörterungstermin durchgeführt.

1. Der Erörterungstermin beginnt

am Dienstag, dem 9. Juni 2009

um 10.00 Uhr

im Kulturhaus Lauscha
„Diele“, 1. Obergeschoss
Hüttenplatz 6
98724 Lauscha

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Anhörungs-
behörde den Erörterungstermin bei Bedarf verlängern kann.
Entsprechende Änderungen werden im Termin bekannt-
gegeben.

2. Im Erörterungstermin werden die rechtzeitig erhobenen Ein-
wendungen und Stellungnahmen erörtert. Die Teilnahme am
Termin ist jedem, dessen Belange von dem Vorhaben berührt
werden, freigestellt. 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich.
Dieser hat seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche
Vollmacht nachzuweisen und diese zu den Akten der
Anhörungsbehörde zu geben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass verspätete Einwendungen
ausgeschlossen sind und dass bei Ausbleiben eines Beteiligten
auch ohne ihn verhandelt werden kann. 

Die rechtzeitig erhobenen schriftlichen Einwendungen haben
auch im Falle des Ausbleibens weiterhin Bestand.

Das Anhörungsverfahren ist mit Schluss der Verhandlung
beendet.

3. Kosten, die durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder
durch eine Vertreterbestellung entstehen, können nicht er-
stattet werden.

4. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

Lauscha, 28. April 2009

Zitzmann
Bürgermeister

Der Haupt-, Finanz- und Werksausschuss 
der Stadt Lauscha hat in seiner 

öffentlichen Sitzung am 20. April 2009 
folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 04/62/09
Jahresrechnung 2008

Der Hauptausschuss der Stadt Lauscha empfiehlt dem Stadtrat
folgende Beschlussfassung:

- Soweit noch keine Einzelgenehmigung vorliegt, werden die
außer- und überplanmäßigen Ausgaben genehmigt. Gleich-
zeitig wird die Bildung der HER und HAR in dem in der
Jahresrechnung enthaltenen Umfang beschlossen.

- Der Überschuss im Vmh in Höhe von 1.094.840,22 Euro wird
zur Zuführung an die allgemeine Rücklage verwendet.

Beschluss-Nr. 04/64/09
Quartalsberichterstattung I. Quartal 2009

Der Hauptausschuss der Stadt Lauscha nimmt die Berichterstat-
tung zum 31. März 2009 zustimmend zur Kenntnis.

Beschluss-Nr. 04/54/09
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Einnahmen

Der Hauptschuss der Stadt Lauscha hat über die als Anlage bei-
gefügten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Einnahmen
beraten und empfiehlt dem Stadtrat die Beschlussfassung.

Beschluss-Nr. 04/52/09
Fertigstellungsbeschluss zur Straßenausbaumaßnahme OD
Ernstthal

Der Hauptausschuss hat über den Fertigstellungsbeschluss zur
Straßenausbaumaßnahme OD Ernstthal beraten und schlägt dem
Stadtrat folgende Beschlussfassung vor:

- Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Fertigstellung
der Straßenausbaumaßnahme OD Ernstthal mit der Kaufpreis-
zahlung des Notarvertrages UR-Nr. PF 1167/2009 am 10. März
2009.

Beschluss-Nr. 04/48/09
Gemeindliches Einvernehmen zum Bauvorhaben des Herrn
Franz Müller, Bahnhofstraße 19b, Lauscha – Neubau Winter-
garten

Der Hauptausschuss der Stadt Lauscha erteilt zum Bauvorhaben
des Herrn Franz Müller – Neubau Wintergarten auf dem Grund-
stück in Lauscha, Bahnhofstraße 19b (Gemarkung Lauscha, Flur-
stück 256/7, 256/9) – das gemeindliche Einvernehmen.

Beschluss-Nr. 04/55/09
Antrag auf Gewährung einer Finanzhilfe nach dem Zukunfts-
investitionsgesetz

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Lauscha
folgende Beschlussfassung:

- Die Stadt Lauscha beantragt die Gewährung einer Finanzhilfe
nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz für das Vorhaben:

Wärmedämmung Dach Kulturhaus – Saalanbau 
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und beauftragt den Bürgermeister mit der Abgabe der dazu
erforderlichen Erklärungen und Auskünfte sowie gegebenen-
falls notwendigen Vertragsabschlüssen.

Beschluss-Nr. 04/56/09
Rekonstruktion Erlebnisbecken – Beschaffung Fliesen

Der Hauptausschuss beauftragt den Bürgermeister mit dem Ver-
tragsabschluss zur Beschaffung der für die Reparatur des Beckens
notwendigen Ersatzfliesen.

- Kosten  36.033,20 Euro

Goethe-Schule mit dem Ziel der Umnutzung zu einem repräsenta-
tiven Standort für das Museum für Glaskunst und für die öffent-
liche Verwaltung der Stadt.

Der Bürgermeister wird beauftragt, die erforderlichen Planungs-
verträge vorzubereiten bzw. abzuschließen.

Beschluss-Nr. 04/69/09
Bebauungsplan „Standortsicherung Glashüttengelände
Piesau und Umgebung“ der Gemeinde Piesau

Der Stadtrat der Stadt Lauscha nimmt im Rahmen der Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange Kenntnis vom Entwurf des
Bebauungsplanes „Standortsicherung Glashüttengelände Piesau
und Umgebung“ der Gemeinde Piesau vom 25. Februar 2009. 

Die planungsrechtlichen Belange der Stadt Lauscha werden nicht
berührt und demzufolge Einwände nicht erhoben.

Der Stadtrat der Stadt Lauscha 
hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. April 2009 

folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 04/62/09
Jahresrechnung 2008

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt:

Soweit noch keine Einzelgenehmigung vorliegt, werden die
außer- und überplanmäßigen Ausgaben genehmigt. Gleichzeitig
wird die Bildung der HER und HAR in dem in der Jahresrechnung
enthaltenen Umfang beschlossen.

Der Überschuss im VmH in Höhe von 1.094.840,22 Euro wird zur
Zuführung an die allgemeine Rücklage verwendet.

Beschluss-Nr. 04/54/09
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Einnahmen

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die als Anlage beigefüg-
ten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Einnahmen.

Beschluss-Nr. 04/67/09
Abrechnung der Zuwendungen für das Jahr 2008 an den
Fremdenverkehrs- und Gewerbeverein Lauscha e.V.

Der Stadtrat der Stadt Lauscha erkennt die Abrechnung der
Zuwendungen im Jahr 2008 an und gibt sein Einverständnis, dass
die verbleibenden Mittel ausgezahlt werden.

Beschluss-Nr. 04/52/09
Fertigstellungsbeschluss zur Straßenausbaumaßnahme OD
Ernstthal

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Fertigstellung der
Straßenausbaumaßnahme OD Ernstthal mit der Kaufpreiszahlung
des Notarvertrages UR-Nr. PF 1167/2009 am 10. März 2009.

Beschluss-Nr. 04/55/09
Antrag auf Gewährung einer Finanzhilfe nach dem Zukunfts-
investitionsgesetz

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Beantragung einer
Finanzhilfe nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz für das Vor-
haben Wärmedämmung Dach Kulturhaus – Saalanbau und beauf-
tragt den Bürgermeister mit der Abgabe der dazu erforderlichen
Erklärungen und Auskünfte sowie gegebenenfalls notwendigen
Vertragsabschlüsse.

Beschluss-Nr. 04/71/09
Sanierung und Umbau der ehemaligen Goethe-Schule

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Fortführung der
Planungsarbeiten zu Sanierung und Umbau der ehemaligen

Thüringer Verordnung 
zur Verlängerung der Thüringer 

Wasservorbehaltsgebietsverordnung Leibis/Lichte
vom 24. Februar 2009 

Aufgrund der §§ 29 Abs. 1 Satz 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 Buchst. b des Thüringer Wassergesetzes (ThürWG)
in der Fassung vom 23. Februar 2004 (GVBl. S. 244), zuletzt
geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007
(GVBl S. 267), in Verbindung mit § 19 Abs. 2 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245), zuletzt geändert durch
Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I
S. 2986), in Verbindung mit § 16 Abs. 4 Satz 2 der Thüringer
Verordnung zur Festsetzung des Wasservorbehaltsgebietes für
die Trinkwassertalsperre Leibis/Lichte (Thüringer Wasservor-
behaltsgebietsverordnung Leibis/Lichte) vom 25. Januar 2007
(ThürStAnz Nr. 10/2007 S. 463) verordnet das Thüringer Landes-
verwaltungsamt:

§ 1
Verlängerung der Gültigkeitsdauer

Die Gültigkeit der Thüringer Verordnung zur Festsetzung des
Wasservorbehaltsgebietes für die Trinkwassertalsperre Leibis/
Lichte (Thüringer Wasservorbehaltsgebietsverordnung Leibis/
Lichte) vom 25. Januar 2007 (ThürStAnz Nr. 10/2007 S. 463)
wird um ein Jahr, bis zum 5. März 2010, verlängert.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Weimar, 24. Februar 2009 

Landesverwaltungsamt
Der Präsident

Stephan

Az.: 440.4-8821.08-2216/2001-16073094
ThürStAnz Nr. 11/2009 S. 534
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und beauftragt den Bürgermeister mit der Abgabe der dazu
erforderlichen Erklärungen und Auskünfte sowie gegebenen-
falls notwendigen Vertragsabschlüssen.

Beschluss-Nr. 04/56/09
Rekonstruktion Erlebnisbecken – Beschaffung Fliesen

Der Hauptausschuss beauftragt den Bürgermeister mit dem Ver-
tragsabschluss zur Beschaffung der für die Reparatur des Beckens
notwendigen Ersatzfliesen.

- Kosten  36.033,20 Euro

Goethe-Schule mit dem Ziel der Umnutzung zu einem repräsenta-
tiven Standort für das Museum für Glaskunst und für die öffent-
liche Verwaltung der Stadt.

Der Bürgermeister wird beauftragt, die erforderlichen Planungs-
verträge vorzubereiten bzw. abzuschließen.

Beschluss-Nr. 04/69/09
Bebauungsplan „Standortsicherung Glashüttengelände
Piesau und Umgebung“ der Gemeinde Piesau

Der Stadtrat der Stadt Lauscha nimmt im Rahmen der Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange Kenntnis vom Entwurf des
Bebauungsplanes „Standortsicherung Glashüttengelände Piesau
und Umgebung“ der Gemeinde Piesau vom 25. Februar 2009. 

Die planungsrechtlichen Belange der Stadt Lauscha werden nicht
berührt und demzufolge Einwände nicht erhoben.

Der Stadtrat der Stadt Lauscha 
hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. April 2009 

folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 04/62/09
Jahresrechnung 2008

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt:

Soweit noch keine Einzelgenehmigung vorliegt, werden die
außer- und überplanmäßigen Ausgaben genehmigt. Gleichzeitig
wird die Bildung der HER und HAR in dem in der Jahresrechnung
enthaltenen Umfang beschlossen.

Der Überschuss im VmH in Höhe von 1.094.840,22 Euro wird zur
Zuführung an die allgemeine Rücklage verwendet.

Beschluss-Nr. 04/54/09
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Einnahmen

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die als Anlage beigefüg-
ten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Einnahmen.

Beschluss-Nr. 04/67/09
Abrechnung der Zuwendungen für das Jahr 2008 an den
Fremdenverkehrs- und Gewerbeverein Lauscha e.V.

Der Stadtrat der Stadt Lauscha erkennt die Abrechnung der
Zuwendungen im Jahr 2008 an und gibt sein Einverständnis, dass
die verbleibenden Mittel ausgezahlt werden.

Beschluss-Nr. 04/52/09
Fertigstellungsbeschluss zur Straßenausbaumaßnahme OD
Ernstthal

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Fertigstellung der
Straßenausbaumaßnahme OD Ernstthal mit der Kaufpreiszahlung
des Notarvertrages UR-Nr. PF 1167/2009 am 10. März 2009.

Beschluss-Nr. 04/55/09
Antrag auf Gewährung einer Finanzhilfe nach dem Zukunfts-
investitionsgesetz

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Beantragung einer
Finanzhilfe nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz für das Vor-
haben Wärmedämmung Dach Kulturhaus – Saalanbau und beauf-
tragt den Bürgermeister mit der Abgabe der dazu erforderlichen
Erklärungen und Auskünfte sowie gegebenenfalls notwendigen
Vertragsabschlüsse.

Beschluss-Nr. 04/71/09
Sanierung und Umbau der ehemaligen Goethe-Schule

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Fortführung der
Planungsarbeiten zu Sanierung und Umbau der ehemaligen

Thüringer Verordnung 
zur Verlängerung der Thüringer 

Wasservorbehaltsgebietsverordnung Leibis/Lichte
vom 24. Februar 2009 

Aufgrund der §§ 29 Abs. 1 Satz 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 Buchst. b des Thüringer Wassergesetzes (ThürWG)
in der Fassung vom 23. Februar 2004 (GVBl. S. 244), zuletzt
geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007
(GVBl S. 267), in Verbindung mit § 19 Abs. 2 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245), zuletzt geändert durch
Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I
S. 2986), in Verbindung mit § 16 Abs. 4 Satz 2 der Thüringer
Verordnung zur Festsetzung des Wasservorbehaltsgebietes für
die Trinkwassertalsperre Leibis/Lichte (Thüringer Wasservor-
behaltsgebietsverordnung Leibis/Lichte) vom 25. Januar 2007
(ThürStAnz Nr. 10/2007 S. 463) verordnet das Thüringer Landes-
verwaltungsamt:

§ 1
Verlängerung der Gültigkeitsdauer

Die Gültigkeit der Thüringer Verordnung zur Festsetzung des
Wasservorbehaltsgebietes für die Trinkwassertalsperre Leibis/
Lichte (Thüringer Wasservorbehaltsgebietsverordnung Leibis/
Lichte) vom 25. Januar 2007 (ThürStAnz Nr. 10/2007 S. 463)
wird um ein Jahr, bis zum 5. März 2010, verlängert.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Weimar, 24. Februar 2009 

Landesverwaltungsamt
Der Präsident

Stephan

Az.: 440.4-8821.08-2216/2001-16073094
ThürStAnz Nr. 11/2009 S. 534
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NICHTAMTLICHER TEIL

Gebührenordnung 
für die Benutzung des Freibades Lauscha

§ 1
Gebühren

Für die Benutzung des Freibades Lauscha werden folgende
Gebühren erhoben:

1. Einzelkarte

Kinder ab 4 – 16 Jahre, Studenten, Rentner 2,00 Euro
Schwerbeschädigte, Lehrlinge
Inhaber Gästekarte Neuhaus-Lauscha-Steinach
Inhaber Kurkarte AWO Gesundheitszentrum Steinheid

Erwachsene 3,50 Euro

2. 10er Karte

Kinder ab 4 – 16 Jahre, Studenten, Rentner 18,00 Euro
Schwerbeschädigte, Lehrlinge

Erwachsene 31,50 Euro

3. 20er Karte

Kinder ab 4 – 16 Jahre, Studenten, Rentner 36,00 Euro
Schwerbeschädigte, Lehrlinge

Erwachsene 63,00 Euro

4. Jahreskarte

Kinder ab 4 – 16 Jahre, Studenten, Rentner 50,00 Euro
Schwerbeschädigte, Lehrlinge

Erwachsene 80,00 Euro

5. Familientageskarte

bis 5 Personen 8,00 Euro
mind. 1 und max. 2 Erwachsene

6. Eintritt ab 18.00 Uhr

Kinder ab 4 – 16 Jahre, Studenten, Rentner 1,00 Euro
Schwerbeschädigte, Lehrlinge

Erwachsene 2,00 Euro

7. Einzelkarte für eine einfache Fahrt 
im Schwimmbad-Shuttle

für die Hinfahrt 0,50 Euro

für die Rückfahrt 1,00 Euro

Gruppenpreise auf Anfrage

Bei Verlust oder Diebstahl von Einzelkarten wird kein Ersatz
geleistet. 

Personenbezogene Saisonkarten können bei Verlust gegen Zah-
lung einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 2,50 Euro ersetzt
werden. 

Die 10er und 20er Karten sowie die Jahreskarten verlieren nach
Beendigung der Badesaison ihre Gültigkeit.

§ 2
Entstehung/Fälligkeit

Gebührenpflichtig sind die Benutzer bzw. Besucher des
Schwimmbades.

Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Benutzen des Bades. Die
Gebühren sind spätestens zum Zeitpunkt des Betretens der Ein-
richtung durch das Lösen von Eintrittskarten zu entrichten.

Der Zugang zum Schwimmbadgelände wird nur gegen Entrich-
tung der Gebühr gestattet.

Die Einzelkarten gelten nur am Tage der Lösung. Die Gebühr gilt
jeweils für einen Kalendertag von der Öffnung bis zur Schließung.

§ 3
Gebührenbefreiung

Bei Schülergruppen ab 10 Personen ist eine Begleit- bzw. Auf-
sichtsperson von der Gebühr befreit.

Lauscha, den 14. April 2009

Zitzmann
Bürgermeister

Mitteilung über freie Pkw-Stellplätze

Wir möchten den Bürgern der Stadt Lauscha mitteilen, dass ab
sofort in der Straße der Jugend sowie im Steinachgrund insgesamt
drei Pkw-Stellplätze frei geworden sind.

Bei Interesse bitte eine kurze schriftliche Bewerbung an die Stadt-
verwaltung Lauscha, Hauptamt.

Termine für Sanierungsgespräche

im Sanierungsbüro
Kulturhaus Lauscha
Hüttenplatz 6

am Donnerstag, dem 28. Mai 2009
von 15.00 – 18.00 Uhr

am Donnerstag, dem 25. Juni 2009
von 15.00 – 18.00 Uhr

ENDE AMTLICHER TEIL

Die nächste Ausgabe der

Lauschaer Zeitung
erscheint am 5. Juni 2009.

Redaktionsschluss ist der 28. Mai 2009.
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Wir gratulieren den Bürgern der Stadt Lauscha:

11.05. Annemarie Bock zum 83. Geburtstag
11.05. Elfriede Schellhammer zum 73. Geburtstag
11.05. Irmgard Schippel zum 73. Geburtstag
12.05. Elfriede Langbein zum 76. Geburtstag
13.05. Lothar Langbein zum 68. Geburtstag
13.05. Walter Günter Pfeifer zum 67. Geburtstag
13.05. Christa Weschenfelder-Tädel zum 71. Geburtstag
16.05. Klaus Pfeifer zum 68. Geburtstag
17.05. Rosel Bolz zum 65. Geburtstag
17.05. Bodo Dzwonkowski zum 74. Geburtstag
17.05. Christel Messing zum 65. Geburtstag
17.05. Johanna Meusel zum 79. Geburtstag
18.05. Günter Knye zum 73. Geburtstag
18.05. Irmgard Leipold-Beck zum 69. Geburtstag
18.05. Brigitte Resch zum 70. Geburtstag
19.05. Gerhard Fölsche zum 74. Geburtstag
19.05. Kurt Huhn zum 71. Geburtstag
19.05. Regina Porzel zum 76. Geburtstag
19.05. Gerhard Schmidt zum 68. Geburtstag
19.05. Lilli Streng zum 69. Geburtstag
20.05. Werner Böhm-Hennes zum 83. Geburtstag
20.05. Lotte Knauer zum 79. Geburtstag
20.05. Hilde Leipold-Büttner zum 82. Geburtstag
20.05. Max Müller-Löb zum 84. Geburtstag
20.05. Otto Weschenfelder zum 85. Geburtstag
21.05. Edgar Geyer zum 73. Geburtstag
23.05. Gerd Molter zum 66. Geburtstag
23.05. Fritz Petzold zum 72. Geburtstag
23.05. Gertraud Resch zum 68. Geburtstag
24.05. Hans-Jochen Apel zum 70. Geburtstag
24.05. Ludwig Langhammer zum 74. Geburtstag
25.05. Karl-Heinz Lerch zum 66. Geburtstag
25.05. Arno Müller-Blech zum 79. Geburtstag
26.05. Ursula Burgk zum 67. Geburtstag
26.05. Lieselotte Frosch zum 65. Geburtstag
26.05. Lieselotte Heinlein zum 84. Geburtstag
26.05. Traudel Kristen zum 65. Geburtstag
26.05. Siglinde Möpert zum 77. Geburtstag
27.05. Dieter Fritsch zum 67. Geburtstag
27.05. Dr. Gerhard Greiner-Bär zum 68. Geburtstag
27.05. Edith Zinck zum 74. Geburtstag
30.05. Elfriede Böhm-Wirt zum 85. Geburtstag
31.05. Ingeborg Leipold zum 68. Geburtstag
02.06. Ludwig Heinlein zum 88. Geburtstag
03.06. Hannelore Böhm-Hennes zum 73. Geburtstag
03.06. Hans Weschenfelder zum 67. Geburtstag
05.06. Lore Mikolajczyk zum 69. Geburtstag
06.06. Knut Langhammer zum 73. Geburtstag
06.06. Heinz Leib zum 83. Geburtstag
06.06. Karin Müller-Litz zum 66. Geburtstag

ÖFFENTLICHER TEIL

Geburtstage   

Wir gratulieren den Bürgern des Ortsteiles Ernstthal:

17.05. Adele Heinz zum 85. Geburtstag
19.05. Eugen Müller zum 68. Geburtstag
25.05. Ingrid Böhm zum 71. Geburtstag
25.05. Margot Rüger zum 76. Geburtstag
29.05. Elisabeth Müller zum 76. Geburtstag
01.06. Hartmuth Bechmann zum 70. Geburtstag
01.06. Alexander Sakowitz zum 70. Geburtstag
02.06. Sigrid Heinz zum 74. Geburtstag
05.06. Inge Greiner-Kaiser zum 71. Geburtstag
05.06. Lieselotte Jahn zum 69. Geburtstag
05.06. Walter Rüger zum 73. Geburtstag
05.06. Ilse Gerda Venter zum 70. Geburtstag
06.06. Anita Müller zum 68. Geburtstag
07.06. Irmgard Petrausch zum 68. Geburtstag
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Danke!

Ein herzliches Dankeschön gilt den Blutspenderinnen und Blut-
spendern, die an unserer letzten DRK-Blutspende so zahlreich in
unserer Bergwachtbaude erschienen sind.

Jede Spende wird dringend gebraucht! Bringen Sie auch Freunde
und Bekannte mit! 

Danke für die Spenden zur Kleidersammlung!

Recht herzlich bedanken möchten wir uns auch bei den Bürgern
von Lauscha und Ernstthal für die Spenden anlässlich unserer
Kleidersammlung am 2. Mai diesen Jahres.

Danke!

Jahreshauptversammlung der 
Bergwacht Lauscha

Am 15. April 2009 fand in der Bergwachtbaude die diesjährige
Hauptversammlung der Bergwacht Lauscha statt. Hier wurde der
Rechenschaftsbericht für das Jahr 2008 vorgelegt und neue Auf-
gaben besprochen. 

Zu Beginn wurde durch eine Gedenkminute an die im Jahr 2008
verstorbenen Kameraden Edwin Leipold-Schmend und Karl-
Heinz Bittner erinnert. Den Rechenschaftsbericht unseres Vor-
sitzenden Stephan Kristen wurde stellvertretend von Jürgen Bäz
vorgetragen.

Im vergangenen Jahr wurden durch die 24 aktiven Kameraden ins-
gesamt 3.836 ehrenamtliche Stunden geleistet. Diese gliederten
sich in:

769 h Sanitätsdienst 
329 h Bergwacht-Vorsorgedienst
87 h Natur- und Umweltschutz

101 h Übungen
1.118 h Organisationstätigkeiten

611 h Ausbildung
56 h Jugendarbeit

765 h für sonstige Einsätze 

Durch unsere Bereitschaft wurden 38 Veranstaltungen mit 22
registrierten Hilfeleistungen abgesichert, wobei zehn Verletzte
dem Rettungsdienst übergeben wurden. Sieben dieser Hilfe-
leistungen erfolgten am Skilift Ernstthal. 

Nach diesen Ausführungen legte Wolfgang Patzschke den Kas-
senbericht vor. Über den Stand der Technik und Werterhaltung
informierte Bernd Neubauer. Britta Ruschenat zog Bilanz zu den
Ausbildungsmaßnahmen und Klaus Pfeiffer über die durch-
geführten Blutspenden.

Im Anschluss wurde über die geleistete Arbeit und neue Aufgaben
diskutiert. Mit einem kräftigen Imbiss wurden die vielen Informa-
tionen verdaut und hoffentlich Kraft für anstehende Aufgaben
getankt. 

Der Vorstand der Bergwacht möchte sich nochmals für die Ein-
satzbereitschaft und die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden
bei den aktiven Kameraden und Kameradinnen bedanken.

Termine Mai/Juni

Alle Kameradinnen und Kameraden der Bergwacht Lauscha wer-
den gebeten, an folgenden Terminen zu erscheinen.

Interessenten, die unsere Bergwacht bei ihrer ehrenamtlichen
Tätigkeit unterstützen möchten, sind natürlich gerne willkommen!

Fr-So, 29.-31. Mai 2009
Absicherung Schützenfest 
auf dem Festplatz Köpplein                                            

Ausbildung und Versammlung

Mittwoch, 13. Mai 2009
19.00 Uhr Bergwachtbaude

Mittwoch, 27. Mai 2009
19.00 Uhr Bergwachtbaude

Bergwacht Lauscha

Tourismus- und Gewerbeverein
Lauscha e.V.

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins!

Am 22. April 2009 fand unter mäßiger Beteiligung der Mitglied-
schaft – 17 von 65 Mitgliedern waren anwesend – unsere Mit-
gliederversammlung statt. 

Nachdem der Vorstand über die Arbeit des vergangenen Jahres
und den derzeitigen Stand berichtete, wurde durch die anwesen-
den Mitglieder dem Vorstand gedankt und Entlastung ausge-
sprochen. 

Die anschließende Diskussion, in welcher in erster Linie über die
Ziele und Aufgaben des Vereins gesprochen wurde, zeigte deut-
lich, dass es schwer sein wird, neue Herausforderungen mit den
wenigen aktiven Mitgliedern und der momentanen Finanzlage
anzugehen.

Bereits bei der letzten öffentlichen Vorstandssitzung am 18. März
2009 wurde den Leistungsträgern und Vermietern in Lauscha das
regional orientierte Konzept des Tourismusvereins Südlicher
Thüringer Wald e. V. vorgestellt. 

Der Geschäftsführer dieses Vereins, Herr Scheler, unterbreitete
den Mitgliedern unseres Vereins das Angebot der Mitgliedschaft
im regionalen Verein, denn dieser bietet bei der Vermarktung der
touristischen Einrichtungen in Lauscha und Umgebung derzeit die
besten Möglichkeiten. Die Stadt Lauscha ist bereits Mitglied.

Nachdem unser Verein in den zurück liegenden Jahren einen ent-
scheidenden Beitrag zur Sicherung und Fortführung der Tourist-
information und des Kugelmarktes und damit zur Konsolidierung
der Stadt Lauscha geleistet hat, wird nunmehr festgestellt, dass
künftig die regionale Zusammenarbeit forciert werden muss. 


